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Sraftgange befielt barin, baf? bet allfälliger S8efd)äbigung
eine« Sadenenbeg bie ßange nidbt unbraud)bar wirb,
inbem ba« betreffenbe ®nbe burd) ein anbereg leidet
erfefct werben tartn, welche ebenfaUg beim $angenber=
laufet gu begießen finb.

SRit SJeidfjtigfeit ift ein Slrbeiter imftanbe, girfa 200
Stiften per ©tunbe auggugieben.

9Rit greifen unb fßrofpetten fielen gerne gu ®ienften
bie SlHeinbertreter für bie ©d)Weig: @. SBibmer &
fRuf, SBerfgeug» unö 9Rafdhinen=@efcbäft, Sugern.

Arbeit«- unb £icfcrnn0öübct'tra0ungcn.
(Stattliche Driginal=2Jhtteilungen.) «ortjbruct »erboteti

Sleued Sermaltmtßgßelmulie am SBaifeitljairôqimt 3ürtd). Oer
eleftrifdje ißerfonenaufjug an ©. SBüft & ©o. in Seebad); ber
t)t)braulifcf)e SEBarenanfjug an 2lb. äftaffei in 2ütftetten; bie ©au§=
titren in ©idjetibolj an ©. Steumaier, med). Sdjreinerei, gürid).

©äiigerljalle bed Mmterdjor SBoItigpofen. Seleudjtung mit
3000 Serben lßetroIprejtga§=Sero§lid)t an bie ©lettrotedjnifdje
fjabrit 8i© in Qüriet).

@leftrifd)e Leitungen im Stautou 3ürid). ®ie Stttiengefeüfdjaft
Srorott, Sooeri & Sie. in Saben bat ben Sau ber ©od)fpannung§=
teitungen non ^ttnau nad) SEBeijjlingen unb uon Stöfs nad) 2Bülf=
(ingenOpfungenOJieftenbad) au bie girnta ©uft. ©ofimeiler & ©ie.
in Senblifon übertragen.

Seleudjtmißdanlage fiir bcit Sabnbof Slpfleiijefl mit fteroë=Srefs=
ga§lid)t an bie @Iettroted)nifd)e gabrif 8ub in 3"rid).

Arbeiten beim Stantondpntal äöintertbur. ®ie @rb=, 9Jiaurer=
unb ©teinbauerarbeiten für bie ©rftellung eines 8aubengange§,
foroie bie Stîanrerarbeiten für ben Stnbau einer Sd)Iaud)tt>agen=
remife beim Santonëfpitat SBintertbur an ßäring & Sot)n,
Saugefdjäft, in SBintertbur.

2!ôtbterfd)itle=9îeitbaii Safel. ©rab= unb SOtaurerarbeiten an
Sagler SBaugefeüfd)aft ; Steinbauerarbeit an ©pfttt & iütaifenbölber
unb ©otpiann & ©te. in Safel.

äBaiftnbaiigbau Sd)lM)j. ®rb= unb Stiaurerarbeit an SRoffi &
^mperatori, Sdjrops ; 3ementröbrenlteferung an Steiner & gnber=
bit)in, gbad) ; Serput)arbeit an 3- ©afagranba, Seemen ; ®rauit=
tieferung an SEßatter & 8oreb, Staffen; 3immermanngarbeit an
iöolfinqer & Sinbauer, Sdjropj; Sunfifteinarbeit an g. Slafer,
S8augefd)äft, Sdjunjj. Sauleitung: gelip tReirfjtin, Seemen.

fanatifation im Spital Sdjaffbaufeit an 9JÎ filler & Santfdji,
Sdjaffbaufen.

Sdmlbaugbau ©id) (Sujeru). Oer ganje Sau an bag Sau=
gefdjäft D. ©ftermann in Surfee.

SiOcrfe Sauarbeiten für bie Wemeiitbc lifter. SJtaurer» unb
3ementarbeiten an g. SaIentiiti=3Jiüüer, Ufter; Sd)lofferarbeitcn
an ©. 2Bieber!ebr, Ufter ; SJlalerarbeiten an 3. ©berbarb, Ufter ;

®ad)becferarbeiten an 3. Sadjmann im 2Bil=2lieberufter, unb 3-
3. Säuert in Ufter. Sauleitung : Oer gemeinbrätl. Sauoorftanb.

2Baffer«erforgmtß Öeibeit. Dleferuoir in armiertem Seton an
SUlaillart & ©ie., 3ürid) ; ©rabarbeiten an 3- 3"ft, Unternehmer,
Reiben ; Sieferung beg SRöbrenmaterialg jc. (0. ERoH'fdjeg Slaterial)
an ©. ftrei, 3iorfd)ad) ; Segen unb Oidjten an 3'. Sänjiger in
Jpeiben. Sanleitung : 21. Sonberegger, Ingenieur, St. ©aflen.

Sdjulbaitgueubau gabruiaitßcn. ©ranitlieferung an 2Utienge=
feUfcbaft ber ®ranitbrüd)e in Sauorgo; bie ©ifentieferung an
Sned)tli & ©0., 3ürid); Steiubauerarbeiten in Saoonnière an
2llbert Safer, Saben; 3Jiaurer= unb ©rbarbeiten an ©afpar in
Sd)öft(anb unb ©aller in ftabrroangen. Sauleitung: Oorer &
ffüdjsltn, 2(rd)itetten, Saben.

Scbütieubaug unb Sd)cibcitftaub für bie fyclbfdnibengefellîrtiaft
2lbtluil bei St. ©allen. Sämtlicbe 2lrbeiten an 2lnbr. Dfterroalber,
Sauunternebmer, 8ad)en=Sonroil.

Oreflpeitbaugaubau am Sdmlßcbäube Weitnau. 2Jlaurerarbeit
an ©auri & filaufer, SJlaurermeifter, Weitnau ; 3'mtnerarbeit an
©ermann Oätroqler, gimmermeifter, Weitnau. Sauleitung : ©mil
Saumann, Sautedjniter, in Sern.

Slrbeiteu in ber tedje Söbningeit (Sdjaffbaufen). Sobenbelag
an Qab 3Witüer, ßimmermeifter ; Sruftgetäfel an 2llfreb 2Balter,
3immermattn; Seftublung an SWartin Spörnbli, Sdjreiner, alle
in Söbningen; Wlalerarbeit an fjribolin äJlüHer in Scbaffbaufen.

2leue Sd)ii)ciuc|ta(lunßcu für bie ®äfereigcfellfd>aft iliäudiligberß
(Xburßau). @rb=, 3Jiaurer= unb ®ranitarbeiten an Seiler, SWaurer,
in 2lmrigroil ; 3ànmermann§arbeit an ©mil 2Jîbbl in 2lmrigroil ;

Sd)lofferarbeit an Soltgbaufer, Dttoberg; Spenglerarbeiten an
SJlitller, Spengler, 2lmrigroil; ®ad)becterarbeit an greiftetter in
2lmrismil. Sauleitung: Scbroenbinger, 2lturigmil.

StanfumUereingbaug Sirgfelben. Saulidje Seränberungen im
Innern an SWefjner & ©ie. in Sirgfelben; äufjere Wenonation
an 9Bme. ©nocari in Sirgfelben. Saufübrer : Sora, 2lrlegbeim.

©rftellunß einer Stra©enfrfjalc in ©ofenrnef (Oburgau) an ©e-
brüber ©über, ißfläfterer, 2Bil (St. ©allen).

flaniearbeit für bie neue Straffe bon Uiingenjeidjen nadi TS-etjiglob,
©emeinbe 9leufird)=@ßnadj, an U. ©remingèr, Sauunternebmer, in
Womangborn.

©rftellung eine« feuerfiebern Sofaig in prftenan (©raubünben)
an ©artmann & Sertufini, Saugefdjäft, ®bnfi8-

(>>cmciuïic-Uliil)n!)rtur.luin.
2)ie fßermaltung ber ©tabt Ulm ^at über t^re

îâtigïett auf bem ©ebiete beg ®emeinbe^2BoI)nIjaug&aueg
eine S)en!ft^rift ^erauggegeben, bie üiel Sntereffanteg
unb 33ead^ten§»erteg ent£)ält. Ulm ifi eine ber wenigen
©täbte, bie fpäufer mit fleinen SBoljnungen für bie
minberbemittelten Sflaffen ber ©tabt jum ©igenerwerb
gebaut unb fid) nid)t allein auf bie 93erüdftd)tigung ber
in itjren eigenen îùenften fteljenbeu Arbeiter unb niebern
SBeamten befc^ränfte. Sntereffant ift eg nun ju öet'
folgen, wie bie ©tabt atlmälflid) baju gezwungen wirb,
bag ©igenlumgrei^t ber ^augbefifjer ber ibr abgefauften
©äufer meffr unb mebr ju bejdjränten. 3)ie ©tabt=
oeiwaltung beabfidbtigte, bei bem 93au ber Raufet nit^t
nur Sfrbeiterwobnungen ju fdbaffen, fonbern fie wollte
bamit aud) eine 33efämpfung fojialiftifdber S3eftrebungen
berbinben. @0 Reifet eg in ber Söegrünbung ju ber
erfien SSorlage bom Sabre 1894: „@g müffe bei ber
gürforge für billige, gute unb gefunbe SSoljnungen forg»
faltig erwogen werben, wie aug i^r eine Sefriebigung
berechtigter fojialer Çotberungen unb ein $)amm gegen
umftürjlerifcbe 23eftrebungen erwaebfen fönne. ®ineg
ber wirffamfien üJfiitel jur fßetföbnung mit ber beutigen
(Sefellfcbaftgorbnung, bie fräftigfte SSerbinbung beg Sobn»
arbeiter» mit ber übrigen bürgerlichen ©efeüfcbaft fei
jweifeüog ber 93efi^, bag ®igentum einer wenn audj
nur fleinen 53ebaufung."

Slug biefen ©rünben entfdblo§ ftd) benn audb bie

©tabt, nid)t nur Käufer mit fleinen äBobnungen ju
bauen, fonbern biefelben an bie Slngebörigen ber 3lr=
beiterflaffe, fleine ©ebienftete u. f. w. ju oerfaufen. Um
aber ju oerbinbern, bafe bie Käufer ifjrem ßwede ent=
frembet würben, um einer Steigerung ber ÜKietpreife
borjubeugen unb bem ^äuferwudber ju fteuern, würbe
bie 33eräufjetung ber Raufet an eine fReibe bon 18e=

bingungen gefnüpft.
®iefe IBebingungen waren: Side fReparaturen unb

jur SBabrung beg guten Saujuftanbeg notwenbigen
^erfteüung finb genau natb ben Slnorbnungen ber
©tabtberwaltung, beren Kontrolle fid) ber Jpaugbeft|er
unterwirft, aug^ufübren. ferner behielt fieb bie ©tabt
ein bringlidjeg 3Sor= bejw. fRüdfaufgredbt bor: 1. wenn
ber ©dbulbner ober feine ®rben mit einer güblung
länger alg ein Sabr ohne gewährte ©tunbung im fRüd=
ftanb geblieben; 2. faUg fte bag |>aug bor Slblauf bon
15 Sohren nach ber 93efifjergreifung beräufjern wollen;
3. faßg fie eg bor gänglicher ßablung beg ®aufgfd)illingg
entgeltlidh beräubern wollen; 4. fallg ber ©dhulbner
Sßohnungen gu einem ben üblid)en SRietging überftei'
genben ÜRietgtnfe bermietet ober Slfterbermietungen burch
feine SDÎieter bulbet; 5. wenn berfelbe ohne ^uftimmung
beg ©emeinberateg eine weitere fßfanbfdjulb auf bag
©ebäube aufnimmt; 6. wenn ber ©dhulbner bag $aug
trofc wieberbolter Slufforberung nidht bewohnt; 7. wenn
er fidh weigert, bie ihm auferlegten fReparaturarbeiten
auggufübren; 8. wenn er bag ©runbftüd borfählidh
ober aug grober gabrläffigfeit befdhäbigt unb feinen
SBert berringert bot; 9. wenn bie ßwanggboQftredung
gegen bie öiegenfdhaft beantragt wirb. — ®ine lange
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Kraftzange besteht darin, daß bei allfälliger Beschädigung
eines Backenendes die Zange nicht unbrauchbar wird,
indem das betreffende Ende durch ein anderes leicht
ersetzt werden kann, welche ebenfalls beim Zangenver-
käufer zu beziehen sind.

Mit Leichtigkeit ist ein Arbeiter imstande, zirka 200
Stiften per Stunde auszuziehen.

Mit Preisen und Prospekten stehen gerne zu Diensten
die Alleinvertreter für die Schweiz: E. Widmer à
Ruf, Werkzeug- und Maschinen-Geschäft, Luzern.

Artieits- und Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Rachdruck verboten

Neues Verwaltungsgebäude am Waisenhausquai Zürich. Der
elektrische Personenaufzug an C. Wüst à Co. in Seebach; der
hydraulische Warenaufzug an Ad. Maffei in Altstetten; die Haus-
türen in Eichenholz an G. Neumaier, mech. Schreinerei, Zürich.

Sängerhalle des Männerchor Wollishofen. Beleuchtung mit
:1V00 Kerzen Petrolpreßgas-Keroslicht an die Elektrotechnische
Fabrik Lutz in Zürich.

Elektrische Leitungen im Kanton Zürich. Die Aktiengesellschaft
Brown, Boveri à Cie. in Baden hat den Bau der Hochspannungs-
leitungen von Jllnau nach Weißlingen und von Töß nach Wulf-
lingen-Pfungen-Neftenbach an die Firma Gust. Goßweiler à Cie.
in Bendlikon übertragen.

Beleuchtungsanlage für den Bahnhos Appenzell mit Keros-Preß-
gaslicht an die Elektrotechnische Fabrik Lutz in Zürich.

Arbeiten beim Kantonsspital Winterthur. Die Erd-, Maurer-
und Steinhanerarbeiten für die Erstellung eines Laubenganges,
sowie die Maurerarbeiten für den Anbau einer Schlauchwagen-
remise beim Kantonsspital Winterthur an I. Häring à Sohn,
Baugeschäft, in Winterthur.

Töchterschule-Neubau Basel. Grab- und Maurerarbeiten an
Basler Baugesellschaft ; Steinhauerarbeit an Gyfin à Maisenhölder
und Holzmann à Cie. in Basel.

Waisenhausbau Schwyz. Erd- und Maurerarbeit an Rossi à.
Jmperatori, Schwyz; Zementröhrenlieferung an Steiner à Inder-
bitzin, Jbach; Verputzarbeit an I. Casagranda, Seewen; Granit-
lieserung an Walker à Loretz, Massen; Zimmermannsarbeit an
Bolfinqer à Lindauer, Schwyz; Kunststeinarbeit an I. Blaser,
Baugeschäft, Schwyz. Bauleitung: Felix Reichlin, Seewen.

Kanalisation im Spital Schaffhausen an Müller â Santschi,
Schaffhausen.

Schulhausbau Eich (Luzern). Der ganze Bau an das Bau-
geschäft O. Estermann in Sursee.

Diverse Banarbciten für die Gemeinde Uster. Maurer- und
Zementarbeiten an F. Valentini-Müller, Uster; Schlosserarbeiten
an H. Wiederkehr, Uster; Malerarbeiten an I. Eberhard, Uster;
Dachdeckerarbeiten an I. Bachmann im Wil-Niederuster, und I.
I. Bauert in Uster. Bauleitung: Der gemeindrätl. Bauvorstand.

Wasserversorgung Heiden. Reservoir in armiertem Beton an
Maillart à Cie., Zürich; Grabarbeiten an I. Züst, Unternehmer,
Heiden; Lieferung des Röhrenmaterials w. (v. Roll'sches Material)
an C. Frei, Rorschach; Legen und Dichten an I. Bänziger in
Heiden. Bauleitung: A. Sonderegger, Ingenieur, St. Gallen.

Schulhansueubau Fahrwangen. Granitlieferung an Aktienge-
sellschaft der Granitbrüche in Lavorgo; die Eisenlieferung an
Knechtli à Co., Zürich; Steinhauerarbeiten in Savonnière an
Albert Voser, Baden; Maurer- und Erdarbeiten an Caspar in
Schöftland und Haller in Fahrwangen. Bauleitung: Dorer à
Füchslin, Architekten, Baden.

Schützenhaus und Scheibenslaud für die Fcldschützengesellschaft
Abttvil bei St. Gallen. Sämtliche Arbeiten an Andr. Osterwalder,
Bauunternehmer, Lachen-Vonwil.

Treppenhausanbau am Schulgebäude Reitnau. Maurerarbeit
an Hauri à Klauser, Maurermeister, Reitnau; Zimmerarbeit an
Hermann Dätwyler, Zimmermeister, Reitnau. Bauleitung: Emil
Baumann, Bautechniker, in Bern.

Arbeiten in der Kirche Löhningen (Schaffhausen). Bodenbelag
an Jak. Müller, Zimmermeister; Brustgetäfel an Alfred Walter,
Zimmermann; Bestuhlung an Martin Spörndli, Schreiner, alle
in Löhningen; Malerarbeit an Fridolin Müller in Schaffhausen.

Neue Schweinestallungcn für die Käsereigcsellschaft Räuchlisberg
(Thurgau). Erd-, Maurer- und Granitarbeiten an Keller, Maurer,
in Amriswil; Zimmermannsarbeit an Emil Möhl in Amriswil;
Schlosserarbeit an Boltshauser, Ottoberg; Spenglerarbeiten an
Müller, Spengler, Amriswil; Dachdeckerarbeit an Freistetter in
Amriswil. Bauleitung: Schwendinger, Amriswil.

Konsumvereinshaus Birsfelden. Bauliche Veränderungen im
Innern an Meßner à Cie. in Birsfelden; äußere Renovation
an Wwe. Enocari in Birsfelden. Bauführer: Löw, Arlesheim.

Erstellung einer Straßenschale in Hosenruck (Thurgau) an Ge-
brüder Huber, Pflästerer, Wil (St. Gallen).

Planiearbeit für die neue Straße von Ringcnzeichen nach Fetzisloh,
Gemeinde Ncukirch-Egnach, an U. Gremingèr, Bauunternehmer, in
Romanshorn.

Erstellung eines feuersichern Lokals in Fürsteuan (Graubünden)
an Gartmann à Pertusini, Baugeschäft, Thusis.

Gemeinde-Mohnhausba»».
Die Verwaltung der Stadt Ulm hat über ihre

Tätigkeit auf dem Gebiete des Gemeinde-Wohnhausbaues
eine Denkschrift herausgegeben, die viel Interessantes
und Beachtenswertes enthält. Ulm ist eine der wenigen
Städte, die Häuser mit kleinen Wohnungen für die
minderbemittelten Klaffen der Stadt zum Eigenerwerb
gebaut und sich nicht allein auf die Berücksichtigung der
in ihren eigenen Diensten stehenden Arbeiter und niedern
Beamten beschränkte. Interessant ist es nun zu ver-
folgen, wie die Stadt allmählich dazu gezwungen wird,
das Eigentumsrecht der Hausbesitzer der ihr abgekauften
Häufer mehr und mehr zu beschränken. Die Stadt-
Verwaltung beabsichtigte, bei dem Bau der Häuser nicht
nur Albeiterwohnungen zu schaffen, sondern sie wollte
damit auch eine Bekämpfung sozialistischer Bestrebungen
verbinden. So heißt es in der Begründung zu der
ersten Vorlage vom Jahre 1894: „Es müsse bei der
Fürsorge für billige, gute und gesunde Wohnungen sorg-
sältig erwogen werden, wie aus ihr eine Befriedigung
berechtigter sozialer Forderungen und ein Damm gegen
umstürzlerische Bestrebungen erwachsen könne. Eines
der wirksamsten Mittel zur Versöhnung mit der heutigen
Gesellschaftsordnung, die kräftigste Verbindung des Lohn-
arbeiters mit der übrigen bürgerlichen Gesellschaft sei

zweifellos der Bcsitz, das Eigentum einer wenn auch
nur kleinen Behausung."

Aus diesen Gründen entschloß sich denn auch die

Stadt, nicht nur Häuser mit kleinen Wohnungen zu
bauen, sondern dieselben an die Angehörigen der Ar-
beiterklasse, kleine Bedienstele u. s. w. zu verkaufen. Um
aber zu verhindern, daß die Häuser ihrem Zwecke ent-
fremdet würden, um einer Steigerung der Mietpreise
vorzubeugen und dem Häuserwucher zu steuern, wurde
die Veräußerung der Häuser an eine Reihe von Be-
dingungen geknüpft.

Diese Bedingungen waren: Alle Reparaturen und
zur Wahrung des guten Bauzustandes notwendigen
Herstellung sind genau nach den Anordnungen der
Stadtverwaltung, deren Kontrolle sich der Hausbesitzer
unterwirft, auszuführen. Ferner behielt sich die Stadt
ein dringliches Vor- bezw. Rückkaufsrecht vor: 1. wenn
der Schuldner oder seine Erben mit einer Zahlung
länger als ein Jahr ohne gewährte Stundung im Rück-
stand geblieben; 2. falls sie das Haus vor Ablauf von
15 Jahren nach der Besitzergreifung veräußern wollen;
3. falls sie es vor gänzlicher Zahlung des Kaussschillings
entgeltlich veräußern wollen; 4. falls der Schuldner
Wohnungen zu einem den üblichen Mietzins überstei-
genden Mietzinse vermietet oder Aftervermietungen durch
seine Mieter duldet; 5. wenn derselbe ohne Zustimmung
des Gemeinderates eine weitere Pfandschuld auf das
Gebäude aufnimmt; 6. wenn der Schuldner das Haus
trotz wiederholter Aufforderung nicht bewohnt; 7. wenn
er sich weigert, die ihm auferlegten Reparaturarbeiten
auszuführen; 8. wenn er das Grundstück vorsätzlich
oder aus grober Fahrlässigkeit beschädigt und seinen
Wert verringert hat; 9. wenn die Zwangsvollstreckung
gegen die Liegenschaft beantragt wird. — Eine lange



yfr. 4 31hiftr. frfjtocij. J£>ant>h».=8e»tMnfl (Organ für bic

Steide bon Seftimmungen — Unb fie genügte bod) nicht,
um äRipbräuchen mit (Srfolg entgegentreten ju lönnen.
2)er eine begann ein glafchenbiergefchäft, ^ielt Riegen,
welche bie 9îad^barfd^aft beläftigten, unb fiopfte bie iljm
übrig gebliebenen ©elaffe mit ©chlafgängern bod. @in
anberer richtete eine Sädterei ein, ein britter einen
Spejereilaben. SBieber anbere berlangten unberhättnig»
mähig h°he äRieten, unb bor ädern nahm bag galten
bon ©chlafgängern üherhanb.

$)ie Serfaufgbebingungen mußten alfo becfd^ärft
werben. 2)er ©emeinberat nabm jutünftig bag fRed^t
für fiçh in Slnfprud), ben §öd)ftbetrag ber juftänbigen
ÛJÎietjinfe feftjufteden. Sluferbem mürben neue 33or=

fdbriften eingefdhaltet, bie über bie Senupung beg Sobeng,
ber SSorgärten unb bie 33erwenbung ber SInwefen ju
gewerblichem unb ^anbelgjmed Seftimmungen trafen.
9iod) weiter ging bie ©tabt im Sabre 1902. Um fid)
auf längere ßeü bie Sluffidjt über bie Käufer ju filtern,
würbe bag auf 15 Sab** feftgefe^te fRü<ffaufgred)t ju
einem SBieberfaufgrecht auf 100 Sabre erweitert. Unb
eg gelang, bie meiften |>augeigentümer jur nad)träg=
lieben Slnerfennung aller biefer Sebingungen ju ber»
anlaffen.

gür bie im Sobre 1902 neu erbaute ©erie bon
Slrbeiterhäufern mürben neue Sebingungen erlaffen, bie
bag @igentumgred)t beg Çaugbefiperg nach aQen Seiten
bin einfehränfen unb bamit aderbingg bie Sicherheit
geben, Dap bie Ulmer Slrbeiterfjäufer ibrem gmeef er»
halten bleiben unb bie ©pelulation mit ibnen augge»
fäfloffen wirb. 2)ie wichtigften neuen Seftimmungen
finb folgenbe : ®ag SBieberfaufgrecht fann bon ber ©tabt
auggeübt werben, faUg unb fo oft ber ©runbftücfeigen»
tümer ober feine fRedjtgnachfoIger innerhalb beg $eit»
raumeg bon 100 Sohren bag Sefiptum beräufjern woQen, eg

gilt bieg aucl) bann, wenn SDliterben, an welche bag Sefiptum
buret) ®tbfolge gelangt ifi, bagfelbe einem ober mehreren
bon ihnen jum ©igentum überlaffen. gerner fann bie
©tabt in bern gade bom SBieberfaufgrecht ©ebraud)
machen, wenn ber Sigentümer trop erfolgter einmaliger
fdiriftlidber SRafjnung SBofjnungen ju fÖiietjinfen ber»
mietet, bie ben bom ©emeinberat feftgefepten £ödbft=
betrag überfteigen. 3)er SBteberfaufgfumme wirb ber
fßreig ju ©runbe gelegt, ber zur 3eit ber ©rbauung
angerechnet würbe; baju wirb bie SBertfteigerung infolge
ber ©ebäubeberbefferung hinzugezählt unb bie SBertber»

ringerung infolge ber Senüßung abgezogen. Sin ber
SSorgartenfläcbe behält fid) bie ©tabt aufjerbem nodb
ein SBieberfaufgrecht für ben gad bor, bah fie biefe
glöd)e für bie $mede einer ©traffmberbreiterung jurüd»
erwerben mid.

Ueberblicft man ade biefe Sefdjränfungen, benen bag
®igentumgred)t ber £augbefi|er unterworfen wirb, fo
barf man fid) fragen, ob eg nid)t einfacher unb jweef»
mäpiger wäre, wenn bie ©tabt Ulm bie Käufer nicht
bertauft, fonbern bermietet hätte. @infaä)er wäre eg

auf jeben gad gewefen, wenn man bebentt, bah für
ade bie gäde befonbere Sorfeljrungen ju treffen waren,
in benen bie Imugbefißer infolge äußerer Umfiänbe nicht
mehr imftanbe waren, bie Slmortifationgquoten aufju»
fingen, unb infolgebeffen bie ©tabt gezwungen ift, mit
Unterftübunggbarleben einzugreifen. Unb hätte bie ©tabt
eine 3Jiietgenoffenfd)aft gegrünbet unb an fte bie 33er»

Waltung ber Käufer übertragen, fo wäre bie Serwaltung
für fie noch einfacher geworben. Statt mit ben jah'*
reichen £augbefi|ern, hätte fie nur mit ber einen @e=

noffenfdhaft ju berfehren gehabt. Uebrigeng fcheint bie
©tabt in neuefter 3e»t Z" einer ähnlichen Slenberung
ihrer ©igenbaupolitil in ber 3ftid)tung beg SRietgfjaufeg
Zu fommen. ©ie mid nach SKapgabe ber fortfehreitenben
inbuftrieden unb gewerblichen Üntmicflung ber ©tabt
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ben 33au bon Slrbeiterhäufern fortfepen unb wirb, fofent
fich bie bewerbenben Käufer bie higher berlangte jef)"*
projentige Slnjafjlung nicht aufbringen lönnen, ein
2Bohnunggred)t für fie lonftituieren, aug bem bann bag
Sigentumgrecht mit ber 3eit heraugwaçhfen lann.

SBenn man auch nicht ber Slnfidjt ift, bah ber bon
Ulm eingefchlagene SBeg beg Saueg bon Käufern zum
Serfauf ber richtige ift, fo fann man both ben Slug»

führungen burchaug beiftimmen, mit benen bie 2)enf»
fcfjrift beg Ulmer Oberbürgermeifterg bie Sätigfeit ber
©emeinbe auf bem ©ebiete beg SBohnunggbaueg recht»
fertigt. ®ie $)enlfd)rift lommt z" bem fRefultat, bafe
eg burchaug "möglich ift, burch bie îâtigleit ber @e»

meinbe ben Slrbeitern bag SBohnen in ©infamilienhäufern
ju ermöglichen, beffer alg auf bem SBege ber 33auge=

noffenfehaft, benn nach ben in Ulm gemachten @rfahr»
ungen baut bie ©tabt bidiger alg eine @enoffenfd)aft.
Unb mit fdecht fchliefjt bie îïentfchrift mit ben SBorten :

„®ie ©emeinbe adein ift imftanbe, bie 33eftiebigung beg

SBohnunggbebürfniffeg ber untern 33ollgfchichten fo ju
bodjieheu# bah ber Äleinwohnhaugbau nach technifd),
hpgienifch unb wirtfchaftltch richtigen(Srunbfähen erfolgt".
ÜRan fann biefen Söorten juftimmen unter bem ^8or=

behalt, bah nicht §äufer jam SSerfauf, fonbern jut
SSermietung gebaut werben. ®ag Ulmer 33eifpiel |at
für bie ©chwe'Z um fo eper ein altuedeg Sntereffe,
weil Ulm eine SRittelftabt ift. ®ie bortigen immerhin
tatlräftigen ßeiftungen unb bie zehnjährigen ©rfahrungen
bürften gelegentlich mancher ©chweizerftabt jur öehre
unb nachahtnunggmertem 33eifpiel bienen.

(„SBinterthurer ßanbbote".)

aSergvöheviing be§ eibgeit. ißoIt)tthnifuni§ in gürid).
SWit ben SSorarbeiteu für bie erforbertidjen @rweiteruug§»
unb Neubauten ift begonnen warben.

Sahnhofuntbau ©t. ©allen. ®ie alte 33at)nl)ofhade in
@t. ©allen ift bott ber SBaagenfabrif S- Simmann & Sie. in
Srmatingen angefauft warben. Sichmeifter §çh. SBitb,
welcher Slnteilhaber obiger girma ift, hat eine neue
SntlaftunggOorrichtuug für Srücfettwaageu fonftruiert,
weldje in berfd)iebeuen Staaten patentiert ift unb welche
bau ben fehweizerifdjeu gacf)behörben alg bie befte ader
beftehenbeu ©ntlaftungen anerfannt ift.

Um bie bieten 33eftellungen augführen ju fönnen,
tuurbe bie alte 33ahnt)ofhade angefauft, um fie in @r=

matingen alg SKontierhade wieber erftehen z" laffen
unb fie fa in eine ©tätte fchweizerifchen ©etuerbefleiheg
umzuwan beln.

^otelbau ©urnigel. SJtit ben 33auten ber grohartigeit
çotelanlage finb gegenwärtig 280 Slrbeiter befchäftigt.
Um bett 33au big zum fperbft unter ®ach za bringen,
fad bie Slrbeiterjahl auf 500 SJhmu erhöht werben,
gertig erftedt ift bereitg ein ©tadgebäube; ein ffteftau»
rationg» unb Sogierhaug ift ebenfadg biefe SBodje auf»
gerichtet warben.

Ucher ben neu ju erftedenben babifhen Sahnhof in
Safel hielt jüngft §crr Stegierunggrat fR e e f e einen
öffentlichen Vortrag, bem wir folgenbeg entnehmen:

®er neue 33ahn£)of jerfädt in brei ïeile, Rangier»
bahnhof, ©üterbatwhof unb fßerfonenbahnhaf. ®er
erftere fädt für ung nur wenig in Setrad)t, eg genügt
ju fagen, bah er erheblich bergröhert wirb. Seitn
©üterbahtthof haben bie Slrbeiten bereitg ihren Slnfaug
genommen, big |>erbft 1905 fann er fertig fein. 33oit
©ebäulid)feiten faden in Setracht: groei grape §aden
ebener (Srbe, in welche bie 3iige hineinfahren unb baten
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Reihe von Bestimmungen! — Und sie genügte doch nicht,
um Mißbräuchen mit Erfolg entgegentreten zu können.
Der eine begann ein Flaschenbiergeschäft, hielt Ziegen,
welche die Nachbarschaft belästigten, und stopfte die ihm
übrig gebliebenen Gelasse mit Schlafgängern voll. Ein
anderer richtete eine Bäckerei ein, ein dritter einen
Spezereiladen. Wieder andere verlangten unVerhältnis-
mäßig hohe Mieten, und vor allem nahm das Halten
von Schlafgängern überHand.

Die Verkaufsbedingungen mußten also verschärft
werden. Der Gemeinderat nahm zukünftig das Recht
für sich in Anspruch, den Höchstbetrag der zuständigen
Mietzinse festzustellen. Außerdem wurden neue Vor-
schriften eingeschaltet, die über die Benutzung des Bodens,
der Vorgärten und die Verwendung der Anwesen zu
gewerblichem und Handelszweck Bestimmungen trafen.
Noch weiter ging die Stadt im Jahre 1902. Um sich

auf längere Zeit die Aufsicht über die Häufer zu sichern,
wurde das auf 15 Jahre festgefetzte Rückkaufsrecht zu
einem Wiederkaufsrecht auf 100 Jahre erweitert. Und
es gelang, die meisten Hauseigentümer zur nachträg-
lichen Anerkennung aller dieser Bedingungen zu ver-
anlassen.

Für die im Jahre 1902 neu erbaute Serie von
Arbeiterhäusern wurden neue Bedingungen erlassen, die
das Eigentumsrecht des Hausbesitzers nach allen Seiten
hin einschränken und damit allerdings die Sicherheit
geben, daß die Ulmer Arbeiterhäuser ihrem Zweck er-
halten bleiben und die Spekulation mit ihnen ausge-
schlössen wird. Die wichtigsten neuen Bestimmungen
sind folgende: Das Wiederkaufsrecht kann von der Stadt
ausgeübt werden, falls und so oft der Grundstückeigen-
tümer oder seine Rechtsnachfolger innerhalb des Zeit-
raumes von 100 Jahren das Besitztum veräußern wollen, es
gilt dies auch dann, wenn Miterben, an welche das Besitztum
durch Erbfolge gelangt ist. dasselbe einem oder mehreren
von ihnen zum Eigentum überlassen. Ferner kann die
Stadt in dem Falle vom Wiederkaufsrecht Gebrauch
machen, wenn der Eigentümer trotz erfolgter einmaliger
schriftlicher Mahnung Wohnungen zu Mietzinsen ver-
mietet, die den vom Gemeinderat festgesetzten Höchst-
betrag übersteigen. Der Wiederkaufssumme wird der
Preis zu Grunde gelegt, der zur Zeit der Erbauung
angerechnet wurde; dazu wird die Wertsteigerung infolge
der Gebäudeverbesserung hinzugezählt und die Wertver-
ringerung infolge der Benützung abgezogen. An der

Vorgartenfläche behält sich die Stadt außerdem noch
ein Wiederkaufsrecht für den Fall vor, daß sie diese

Fläche für die Zwecke einer Straßenverbreiterung zurück-
erwerben will.

Ueberblickt man alle diese Beschränkungen, denen das
Eigentumsrecht der Hausbesitzer unterworfen wird, so

darf man sich fragen, ob es nicht einfacher und zweck-
mäßiger wäre, wenn die Stadt Ulm die Häufer nicht
verkauft, fondern vermietet hätte. Einfacher wäre es

auf jeden Fall gewesen, wenn man bedenkt, daß für
alle die Fälle besondere Vorkehrungen zu treffen waren,
in denen die Hausbesitzer infolge äußerer Umstände nicht
mehr imstande waren, die Amortisationsquoten aufzu-
bringen, und infolgedessen die Stadt gezwungen ist. mit
Unterstützungsdarlehen einzugreifen. Und hätte die Stadt
eine Mietgenossenschaft gegründet und an sie die Ver-
waltung der Häuser übertragen, so wäre die Verwaltung
für sie noch einfacher geworden. Statt mit den zahl-
reichen Hausbesitzern, hätte sie nur mit der einen Ge-
nossenfchaft zu verkehren gehabt. Uebrigens scheint die
Stadt in neuester Zeit zu einer ähnlichen Aenderung
ihrer Eigenbaupolitik in der Richtung des Mietshauses
zu kommen. Sie will nach Maßgabe der fortschreitenden
industriellen und gewerblichen Entwicklung der Stadt

Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) Kl

den Bau von Arbeiterhäusern fortsetzen und wird, sofern
sich die bewerbenden Käufer die bisher verlangte zehn-
prozentige Anzahlung nicht aufbringen können, ein
Wohnungsrecht für sie konstituieren, aus dem dann das
Eigentumsrecht mit der Zeit herauswachsen kann.

Wenn man auch nicht der Ansicht ist, daß der von
Ulm eingeschlagene Weg des Baues von Häusern zum
Verkauf der richtige ist, so kann man doch den Aus-
führungen durchaus beistimmen, mit denen die Denk-
fchrift des Ulmer Oberbürgermeisters die Tätigkeit der
Gemeinde auf dem Gebiete des Wohnungsbaues recht-
fertigt. Die Denkschrift kommt zu dem Resultat, daß
es durchaus 'möglich ist, durch die Tätigkeit der Ge-
meinde den Arbeitern das Wohnen in Einfamilienhäusern
zu ermöglichen, besser als auf dem Wege der Bauge-

nossenfchaft, denn nach den in Ulm gemachten Erfahr-
ungen baut die Stadt billiger als eine Genossenschaft.
Und mit Recht schließt die Denkschrift mit den Worten:
„Die Gemeinde allein ist imstande, die Befriedigung des

Wohnungsbedürfnisses der untern Volksschichten so zu
vollziehen, daß der Kleinwohnhausbau nach technisch,
hygienisch und wirtschaftlich richtigen Grundsätzen erfolgt".
Man kann diesen Worten zustimmen unter dem Vor-
behalt, daß nicht Häufer zum Verkauf, sondern zur
Vermietung gebaut werden. Das Ulmer Beispiel hat
für die Schweiz um so eher ein aktuelles Interesse,
weil Ulm eine Mittelstadt ist. Die dortigen immerhin
tatkräftigen Leistungen und die zehnjährigen Erfahrungen
dürften gelegentlich mancher Schweizerstadt zur Lehre
und nachahmungswertem Beispiel dienen.

(„Winterthurer Landbote".)

Verschiedenes-

Vergrößerung des eidgen. Polytechnikums in Zürich.
Mit den Vorarbeiten für die erforderlichen Erweiterungs-
und Neubauten ist begonnen worden.

Bahnhofumbau St. Gallen. Die alte Bahnhofhalle in
St. Gallen ist von der Waagenfabrik I. Ammann Cie. in
Ermatingen angekauft worden. Eichmeister Hch. Wild,
welcher Anteilhaber obiger Firma ist, hat eine neue
Entlastungsvorrichtnng für Brückenwaagen konstruiert,
welche in verschiedenen Staaten patentiert ist und welche
von den schweizerischen Fachbehörden als die beste aller
bestehenden Entlastungen anerkannt ist.

Um die vielen Bestellungen ausführen zu können,
wurde die alte Bahnhofhalle angekauft, um sie in Er-
matingen als Mvntierhalle wieder erstehen zu lassen
und sie so in eine Stätte schweizerischen Gewerbefleißes
umzuwandeln.

Hotelbau Gurnigel. Mit den Bauten der großartigen
Hotelanlage sind gegenwärtig 280 Arbeiter beschäftigt.
Um den Bau bis zum Herbst unter Dach zu bringen,
soll die Arbeiterzahl auf 500 Mann erhöht werden.
Fertig erstellt ist bereits ein Stallgebäude; ein Restau-
rations- und Logierhaus ist ebenfalls diese Woche auf-
gerichtet worden.

Ueber den neu zu erstellenden badischen Bahnhof in
Basel hielt jüngst Herr Regierungsrat Reese einen
öffentlichen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen:

Der neue Bahnhof zerfällt in drei Teile, Rangier-
bahnhof, Güterbahnhof und Personenbahnhof. Der
erstere fällt für uns nur wenig in Betracht, es genügt
zu sagen, daß er erheblich vergrößert wird. Beim
Güter bahnhof haben die Arbeiten bereits ihren Anfang
genommen, bis Herbst 1905 kann er fertig sein. Von
Gebäulichkeiten fallen in Betracht: zwei große Hallen
ebener Erde, in welche die Züge hineinfahren und dann


	Gemeinde-Wohnausbau

